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 Festlegung Gemeindegebietsteile 
______________________________________________________________________  

Satzung 
der Gemeinde Wickede (Ruhr) 
über die Festlegung der 
Gemeindegebietsteile und 

der Höhe des Geldbetrages nach 
§ 47 Abs. 6 der Landesbauordnung 

Vom 25. Oktober 1994 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) hat in seiner Sitzung am 26. April 1994 aufgrund des § 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
August 1984 (GV. NW. S. 475/SGV. NW. 2023) und des § 47 Abs. 6 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1984 (GV. NW. S. 419/SGV. 
NW. 232) in der jeweils geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 § 1 
 
 
(1) In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden folgende Gemeindegebietsteile nach § 47 Abs. 6 der 

Landesbauordnung festgelegt:  
 

          Gemeindegebietsteil I  - Ortsmitte Wickede 
          Gemeindegebietsteil II - übriges Gemeindegebiet. 

 
(2) Die Abgrenzung des Gemeindegebietsteils I ist in dem beigefügten Plan durch schwarze 

Umrandung dargestellt. 
 
        Der Plan ist Bestandteil der Satzung.  
 
 
 
  § 2 
 
 
Unter Zugrundelegung eines Vomhundertsatzes von 75 der durchschnittlichen Herstellungskosten 
einschl. der Kosten des Grunderwerbs wird der Geldbetrag je Stellplatz 
 

      im Gemeindegebietsteil I  auf 5.500,-- DM 
      im Gemeindegebietsteil II auf 4.000,-- DM  
 

festgesetzt. 
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